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§§ 223 ff. StGB / §§ 211 ff. StGB

Selbstbestimmungsrecht, Art. 2 I GG

Maßnahmen mit Auswirkungen auf den Körper des Patienten/der Patientin

Grundlage

und Grenze

jeden

ärztlichen 

Handelns

Abb.: Kerstin Ziegler

1. Strafrechtlicher Rahmen
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§§ 223 ff. StGB / §§ 211 ff. StGB

Selbstbestimmungsrecht, Art. 2 I GG

Indirekte Sterbehilfe

Behandlungsabbruch

Tötung auf Verlangen, § 216 StGB

Suizidhilfe

Maßnahmen mit Auswirkungen auf den Körper des Patienten/der Patientin

Behandlung einer Krankheit

bzw. von Symptomen

Krankheitsunabhängige

Maßnahmen

Maßnahmen mit lebensverkürzender Wirkung

Abb.: Kerstin Ziegler

1. Strafrechtlicher Rahmen
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➢ Sedierung nur

omit medizinischer Indikation zur Behandlung

oals letzte Alternative zur Linderung von Leiden, die aus einer 

lebensbegrenzenden Erkrankung herrühren

obei Proportionalität zwischen Leidlinderung und Sedierungsfolgen

oohne Absicht, das Leben zu verkürzen

➢ Umsetzung in den Handlungsempfehlungen

1. Strafrechtlicher Rahmen
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Umsetzung in den Handlungsempfehlungen

Beispiele

1. Strafrechtlicher Rahmen
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Aufklärungsinhalte

Indikation, Intention, Wirkung, geplante Dauer, Nebenwirkung, Risiken, 

potentielle Auswirkung auf die Lebenszeit (sowohl hinsichtlich einer 

Verkürzung als auch einer Verlängerung), möglichen Verlauf ohne 

Sedierung und Freiwilligkeit der Inanspruchnahme

Entscheidungen für die Zeit der (eventuellen) Nicht-Einwilligungsfähigkeit: 

Rituale, pflegerische Maßnahmen, Dauer der Gabe sedierender 

Medikamente, angestrebte Tiefe der Sedierung, eventuelle 

Aufwachversuche, Umgang mit sonstiger Medikation und Umgang mit 

(künstlicher) Nahrung und Flüssigkeit.

Zweck

− Selbstbestimmungsrecht, Art. 2 I GG

− § 630e Abs. I S. 1 BGB: Für die Einwilligung wesentlichen Umstände 

− Ermöglichung einer echten Entscheidung: Entscheiden kann nur, wer Alternativen und 

auch den Verlauf ohne Alternativen kennt, und wer weiß, worauf er sich einlässt

2. Aufklärung und Einwilligung
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Aufklärungszeitpunkt

Zweck

− § 630e II Nr.  BGB: so rechtzeitig, dass der Patient seine Entscheidung über die 

Einwilligung wohlüberlegt treffen kann

− Druck auf den Patienten vermeiden

− Ausreichende Nähe zur konkreten Situation (nicht zu nah, nicht zu fern)

− Beides hat Auswirkungen auf die Wirksamkeit der Einwilligung

Der Patient/die Patientin ist rechtzeitig vor einer 

gezielten Sedierung aufzuklären, angemessenes 

Zeitfenster

2. Aufklärung und Einwilligung
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Aufklärungsform

− § 630e Abs. 2 Nr. 2 BGB

o mündlich durch den Behandelnden oder durch eine Person, die über die zur 

Durchführung der Maßnahme notwendige Ausbildung verfügt

o ergänzend kann auch auf Unterlagen Bezug genommen werden, die der Patient in 

Textform erhält

− Nur Gespräch ermöglicht die Auseinandersetzung mit dem Einzelfall des Patienten

− Nur ein Gespräch ermöglicht Rückfragen

− Nur im Gespräch kann sich der/die Behandelndende/r versichern, dass die Inhalte 

verstanden wurden

− Zudem weitere Absicherung der Indikation

Keine Vorgabe

2. Aufklärung und Einwilligung
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2. Aufklärung und Einwilligung
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Checkliste 

Aufklärungsgespräch

Aufklärungsbogen

iSedPall-Material

2. Aufklärung und Einwilligung

Handreichung zur Begleitung
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Checkliste Aufklärungsgespräch

Unterstützung in drei Situationen

o Aufklärungsgespräch

o Gespräche mit Zugehörigen

o Dokumentation
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Aufklärungsbogen

Ergänzung zum Aufklärungsgespräch

o Grundinformation

o Kein rechtlicher Nachweis
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Handreichung zur Begleitung

Unterstützung Zugehöriger

o Bevorstehende Sedierung

o Begleitung sedierter Personen



Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht, Wirtschafts- und Medizinstrafrecht
Prof. Dr. Christian Jäger

Vielen Dank

für Ihre Aufmerksamkeit!


